
einflusst werden k�nnen. Dar�ber hinaus k�nnen Bonus-
systeme in bestimmten Situationen auch zur Entsolidarisie-
rung der Arbeitnehmer f�hren oder zu einer Belastung des
Betriebsklimas f�hren und somit eine solidarische Be-
triebsratspolitik erschweren. Im Teil II der Ausf�hrungen
wird vor allem auf die Frage eingegangen, wie unterschied-
lich Bonussysteme bez�glich der Ermittlung der individuel-
len Bonush�he gestaltet sind. Hier reicht die Bandbreite

vom einfachen Festbetrag bis zur komplizierten und auf-
wendigen Ermittlung individueller Leistungskennziffern als
Grundlage der Bonuszahlung.

Dipl.-Kfm. Detlef Hase ist Partner und Berater bei Forba.
Forba ist die »Forschungs- und Beratungsstelle f�r be-
triebliche Arbeitnehmerfragen« in Berlin (www.forba.de).

Praktikanten

Lernende oder billige Arbeitskr�fte?

Die Bezeichnung »Praktikant« wird heutzutage geradezu
inflation�r benutzt. Noch in den 1970er Jahren verstand
man unter Praktikanten in der Regel (Fachhochschul-)Stu-
denten, die vor oder w�hrend ihres Studiums einige Mo-
nate in einem Betrieb ihrer Fachrichtung verbrachten, um
dort einen Einblick in das Arbeitsleben ihres zuk�nftigen
Berufes zu erhalten.
Heute wird die Bezeichnung Praktikant auf eine nach hun-
derttausenden z�hlende Anzahl von Personen angewandt.
Die Wochenzeitung »Die Zeit« hat schon eine Ausgabe mit
dem Aufmacher »Generation Praktikant« herausgegeben.
Praktikanten sind nicht mehr nur angehende oder tats�ch-
liche Studenten. Jedes Jahr durchlaufen zahllose Berufs-
einsteiger und Arbeitslose so genannte Praktika in der
Hoffnung, danach einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
erhalten. Inzwischen hat sich auch der DGB in verschiede-
nen Projekten und Kampagnen des Themas angenommen.

In vielen Unternehmen werden f�r regul�re Arbeiten regel-
m�ßig Personen eingesetzt, die als Praktikanten bezeichnet
werden. Die Besch�ftigungsdauer reicht von vier Wochen
bis zu zwei Jahren. Die Betriebsr�te und Mitarbeiter der Be-
triebe machen dabei h�ufig folgende Beobachtungen:

– Das so genannte Praktikum hat wenig oder nichts mit
dem Studium der betreffenden Personen zu tun (sofern
es sich �berhaupt um Studenten handelt)

– Es gibt keinen Ausbildungsplan. Sofern ein Ausbil-
dungsplan formell existiert, steht sein Inhalt in keinem
nennenswerten Verh�ltnis zur erbrachten Arbeitsleis-
tung.

– Die Betreffenden sind voll in den Arbeitsprozess einge-
gliedert und verrichten regul�re Arbeit.

– Die Betreffenden erhalten entweder keine oder nur eine
l�cherlich geringe Verg�tung.

Es kommt darauf an, sich �ber die verschiedenen Rechts-
grundlagen klar zu werden, die bei der Beurteilung von
Praktikanten zum Tragen kommen und zu erkennen, wel-
che hiervon f�r die Arbeit des Betriebsrats entscheidend
sind. Es geht dabei um den Rechtsstatus des Arbeitneh-
mers nach dem allgemeinen Arbeitsrecht, den Rechtssta-
tus des Arbeitnehmers im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes und die besondere Stellung der Auszubildenden
im Sinne des Berufsbildungsgesetzes und des BetrVG.
Die besonderen Regelungen des Sozialversicherungs-
rechts k�nnen an dieser Stelle nicht n�her erl�utert wer-
den.

Auszubildende

Berufsbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbil-
dung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Um-

Hier lesen Sie

– was aus rechtlicher Sicht der Unterschied zwischen einem Praktikum und einem Ausbildungsverhältnis ist

– wann die Einstellung eines Praktikanten der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt

– wann der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Betriebsrat über seine Planung hinsichtlich der Einrichtung von

Praktikumsplätzen zu informieren
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schulung (§ 1 Abs. 1 BBiG). In Literatur und Rechtsprechung
ist strittig, ob es sich bei einem Ausbildungsverh�ltnis um
einen »Arbeitsvertrag mit erziehungsrechtlichem Einschlag
oder ein Vertragsverh�ltnis besonderer Art«1 handelt. Bei
den Berufsausbildungsverh�ltnissen handelt es sich um
eine privatrechtliche Vertragsbeziehung, in der der Ausbil-
dungszweck im Vordergrund steht.

Das BBiG z�hlt dabei nicht nur die »Azubis« in klassischen
Ausbildungsberufen zu den Auszubildenden. § 26 BBiG
nennt unter der �berschrift »Andere Vertragsverh�ltnisse«
auch »Personen, die eingestellt werden, um berufliche
Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen zu erwerben,
ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne die-
ses Gesetzes handelt«.

Praktikanten

Die Spitzenorganisationen der gesetzlichen Sozialversiche-
rung geben in ihrem gemeinsamen Rundschreiben folgen-
de Definition: »Praktikanten sind Personen, die sich im Zu-
sammenhang mit einer schulischen Ausbildung praktische
Kenntnisse in einem Unternehmen aneignen, die der Vor-
bereitung, Unterst�tzung oder Vervollst�ndigung der Aus-
bildung f�r den k�nftigen Beruf dienen.
Der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfah-
rungen, der im Rahmen betrieblicher Berufsbildung erfolgt,
gilt nach § 7 Abs. 2 SGB IV als Besch�ftigung im Sinne der
Sozialversicherung«.2 Die Definition der Sozialversicherun-
gen folgt damit weitgehend der Definition des § 26 BBiG.
Die Sozialversicherungen stellen grunds�tzlich darauf ab,
dass es sich um eine betriebliche Berufsbildung handelt.
Ein Praktikum dient dazu, sich mit den im angestrebten Be-
ruf verwendeten Arbeitsmethoden, Verfahren, Materialien,
Werkzeugen, Maschinen vertraut zu machen.

Arbeitnehmer im Sinne des allgemeinen Arbeitsrechts

Da es in Deutschland keine arbeitsrechtliche Definition des
Arbeitnehmers gibt, wurde die notwendige Abgrenzung der
Definition des Arbeitnehmers gegen�ber den Selbst�ndigen
in Deutschland durch die Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichts vorgenommen. Arbeitnehmer ist, wer auf-
grund eines privatrechtlichen Vertrags (Arbeitsvertrag) im
Dienste eines Arbeitgebers zur Leistung von abh�ngiger Ar-
beit verpflichtet ist.
Die pers�nliche Abh�ngigkeit der Arbeitnehmer ergibt sich
aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers gegen�ber dem
Arbeitnehmer.3 Mit pers�nlicher Abh�ngigkeit wird die Si-
tuation von Arbeitnehmern bezeichnet, die sie von einem

Selbst�ndigen unterscheidet, der im Wesentlichen seine
T�tigkeit frei gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen
kann.4 »Die Eingliederung in die fremde Arbeitsorganisa-
tion zeigt sich insbesondere darin, dass der Besch�ftigte
einem Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. Dieses
Weisungsrecht kann Inhalt, Durchf�hrung, Zeit, Dauer und
Ort der T�tigkeit betreffen«.5 Ob die betreffende Person
einfache T�tigkeiten, schwere k�rperliche Arbeit, Fach-
arbeiter- oder Akademikert�tigkeit verrichtet – all dies ist
dabei ebenso unwichtig wie die Bezeichnung als Tarifange-
stellte oder als AT-Angestellte. Ob es sich bei dem Arbeits-
verh�ltnis um Tagel�hnert�tigkeit, Teilzeitbesch�ftigung,
geringf�gige Besch�ftigung (400-Euro-Job), studentische
Nebenbesch�ftigung, eine befristete oder eine unbefristete
Besch�ftigung handelt ist hierbei unerheblich.

Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungs-
gesetzes

Das Betriebsverfassungsgesetz konstruiert eine eigene
Rechtsfigur: Den »Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes«
(§ 5 Abs. 1 BetrVG). Dabei werden einerseits Personen ein-
bezogen, deren Arbeitnehmerstatus nach dem allgemeinen
Vertragsrecht wie bei den Auszubildenden zumindest strit-
tig ist.
Andererseits werden Personen ausdr�cklich von der An-
wendung des Gesetzes ausgeschlossen (§ 5 Abs. 3 und 4
BetrVG), deren allgemeine Arbeitnehmereigenschaft un-
streitig besteht, wie bei den leitenden Angestellten.

Zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte

Das Betriebsverfassungsgesetz z�hlt auch »die zu ihrer Be-
rufsausbildung Besch�ftigten« zu den Arbeitnehmern im
Sinne dieses Gesetzes. »Die zu ihrer Berufsausbildung Be-
sch�ftigten sind selbst dann Arbeitnehmer im Sinne des
BetrVG, wenn ihr Rechtsverh�ltnis nicht als Arbeitsverh�lt-
nis anzusehen ist«.6 Weil die Definition einer Besch�ftigung
im Sinne des Sozialgesetzbuches nicht v�llig identisch ist
mit der arbeitsrechtlichen Definition des Arbeitsverh�ltnis-
ses, erh�lt die Definition des »Arbeitnehmers im Sinne die-
ses Gesetzes« besondere Bedeutung: Zu ihrer Berufsaus-
bildung Besch�ftigte sind Arbeitnehmer. Praktikanten
fallen deshalb als Auszubildende in der Regel unter die Ar-

www.arbeitsrecht.de
Ihre Meinung zählt.

1 C. Schoof 2003, 6. Auflage, S. 360. Kittner/Zwanziger-Lakies 2001, § 134
Rdnr. 57 geht dagegen davon aus, dass es sich nicht um ein Arbeitsverh�ltnis
handelt.

2 Gemeinsames Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversiche-
rung vom 27.7.2004; Besch�ftigte Studenten, Praktikanten und �hnliche Per-
sonen; S. 38

3 Die Rechtsprechung zum Arbeitnehmerstatus wird ausf�hrlich dargestellt bei:
K.M.Scheriau 2004; Arbeitsverh�ltnis: Ist das noch normal? Berlin; S. 98–120.

4 Siehe § 84 Abs. 1 HGB.
5 BAG v. 20.7.1994, AP Nr. 73 zu § 611 BGB Abh�ngigkeit stellvertretend f�r viele

gleich oder �hnlich formulierte Begr�ndungen der letzten 20-30 Jahre.
6 Fitting 2006, 23. Auflage, § 5 Rdnr. 251; DKK-Tr�mner 2006, 10. Aufl. § 5

Rdnr. .99.
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beitnehmerdefinition des § 5 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. »Nach
§ 5 Abs. 1 wird nur ein Vertrag vorausgesetzt, der eine Aus-
bildung zum Gegenstand hat. Erfasst sind damit alle Vertr�-
ge, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen
vermitteln sollen, also auch Vertr�ge �ber Anlernlinge,
Praktikanten, Volont�re, Umsch�ler, Krankenpflegesch�ler
und Teilnehmer an berufsvorbereitenden betriebsinternen
Ausbildungsmaßnahmen«.7

Studenten im Praktikum

Wird ein in der Studienordnung vorgeschriebenes Vor- oder
Nachpraktikum absolviert, gilt dies im Sozialversicherungs-
recht als sozialversicherungspflichtige Besch�ftigung im
Rahmen betrieblicher Berufsausbildung bzw. Berufsbil-
dung. Unabh�ngig von der Frage des allgemeinen
arbeitsrechtlichen Status als auch der Frage, ob es sich um
eine Ausbildung im Sinne des § 26 BBiG handelt, muss
man solche vorgeschriebenen Vor- und Nachpraktikanten
entsprechend dem § 5 Abs. 1 BetrVG als zur Berufsaus-
bildung Besch�ftigte und damit als Arbeitnehmer des
Betriebs ansehen. »Maßgeblich f�r den betriebsverfas-
sungsrechtlichen Auszubildendenstatus ist (...) allein die
Einordnung in die betriebliche Ausbildungsst�tte«.8 Einen
Sonderfall stellen Praktika dar, die reine Hochschulmaß-
nahmen sind. Bei den in der Literatur zitierten BAG-Urteilen
geht es um die Frage, ob das BBiG auf solche Hochschul-
praktika anzuwenden ist. Dies wird in der Regel verneint,
weil die Ausbildungsinhalte durch die Studienordnung
und/oder Landesgesetze bestimmt werden und deshalb
der Studentenstatus maßgebend sei. Die Nichtanwendung
des BBiG ist aber nicht ausschlaggebend bei der Beurtei-
lung als »zur Berufsausbildung Besch�ftigter« im Sinne
des BetrVG und der Beurteilung der Eingliederung in den
Betrieb. In verschiedenen Kommentaren wird darauf hin-
gewiesen, dass die Arbeitnehmereigenschaft der Studen-
ten im Sinne des § 5 Abs. 1 BetrVG bei Praktika entspre-
chend der Studienordnung nicht grunds�tzlich ausge-
schlossen ist.9

Um aus einem Praktikum eine reine Hochschulmaßnahme
zu machen, m�sste in der Regel schon ein Vertrag zwi-
schen dem Betrieb und der Hochschule bestehen, der der
Hochschule die Praktikantenpl�tze zur Verf�gung stellt
und ihr die Auswahl der Praktikanten �berl�sst. Hier
k�nnte eine �hnliche Regelung Anwendung finden, wie f�r
»reine Ausbildungsbetriebe«. Dort gelten Auszubildende

nicht als Arbeitnehmer im Sinne des BetrVG, weil sie
»nicht im Rahmen der arbeitstechnischen Zwecksetzung«10

des Betriebs ausgebildet werden, sondern selbst »Gegen-
stand des Betriebszwecks«11 sind. Ebenfalls nicht als Ar-
beitnehmer sollen Diplomanden z�hlen, die sich aus-
schließlich zur Anfertigung ihrer Diplomarbeit im Betrieb
aufhalten. »Personen, die sich allein zur Erstellung der f�r
den Studienabschluss erforderlichen Diplomarbeit in einen
Betrieb begeben und in dieser Zeit neben der Diplomar-

beit keine f�r den Betrieb verwertbare Arbeitsleistung er-
bringen, geh�ren nicht zu den abh�ngig Besch�ftigten«.12

Wegen der fehlenden Eingliederung in den Betrieb d�rften
diese im Regelfall auch nicht zu den Arbeitnehmern im
Sinne des BetrVG geh�ren.
Nicht als Arbeitnehmer gelten auch so genannte Sch�ler-
praktikanten. In einigen Bundesl�ndern sind ein- oder
mehrw�chige Betriebspraktika von Sch�lern vorgesehen.
Dabei sollen die Sch�ler einen Einblick in das Berufsleben
erhalten.

Ausnahme: Schülerpraktikanten

Sie werden dabei nicht ausgebildet und sind auch nicht
zur Arbeitsleistung verpflichtet. Wegen der fehlenden
pers�nlichen Abh�ngigkeit und Eingliederung z�hlen diese
Sch�lerpraktikanten nicht als Arbeitnehmer im Sinne des
BetrVG.
Die vorstehenden Ausf�hrungen haben klargestellt, dass
es sich bis auf wenige Ausnahmen bei Praktikanten um Ar-
beitnehmer im Sinne des § 5 Abs. 1 BetrVG handelt. Sie un-
terliegen damit der Mitbestimmung des Betriebsrats. Auch
wenn kein Ausbildungverh�ltnis im Sinne des BBiG vor-
liegt, gelten Praktikanten als zur Berufsausbildung Be-
sch�ftigte im Sinne des § 5 Abs. 1 BetrVG, sofern ein privat-
rechtlicher Vertrag vorliegt, der »berufliche Kenntnisse,
Fertigkeiten und Erfahrungen vermitteln« soll.13

Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei
Praktikanten?

Um seine Aufgabe als Vertretung und Schutzorgan der Ar-
beitnehmer des Betriebs wahrnehmen zu k�nnen, sollte
der Betriebsrat sich vor allem eine solide Informationsbasis
�ber die Besch�ftigungsverh�ltnisse im Betrieb verschaf-
fen.
Selbst wenn die Behauptung des Arbeitgebers wahr w�re,
bei den Praktikanten handele es sich nicht um Arbeitneh-
mer oder nicht um Arbeitnehmer des Betriebs, w�rde ihn
dies nicht aus der Pflicht des § 80 Abs. 2 BetrVG entlassen,

www.arbeitsrecht.de
das Forum ist Kult!

7 Fitting 2006, 23. Aufl., § 5 Rdnr. 254, siehe auch DKK-Tr�mner 2006, 10. Aufl.
§ 5 Rdnr. 100.

8 DKK-Tr�mner 2006, 10. Aufl. § 5 Rdnr.106.
9 Fitting 2006, 23. Aufl., § 5 Rdnr. 268; DKK-Tr�mner 2006, 10. Aufl. § 5

Rdnr. 106.
10 BAG v. 20.3.1996, AiB 1996, 261.
11 Fitting 2006, 23. Auflage, § 5 Rdnr. 261; �hnlich DKK-Tr�mner 2006, 10. Aufl.

§ 5 Rdnr. .102.
12 Verlautbarung der Spitzenverb�nde der Sozialversicherung; Besch�ftigte Stu-

denten. Praktikanten und �hnliche Personen vom 27.7.2004, Kapitel B 3.4.
13 Fitting 2006, 23. Auflage„ § 5 Rdnr. 254.
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den Betriebsrat auch �ber solche Personen zu unterrich-
ten, die nicht in einem Arbeitsverh�ltnis zu ihm stehen.
Dar�ber hinaus hat der Arbeitgeber in jedem Fall dem Be-
triebsrat alle Unterlagen zur Verf�gung zu stellen, die der
Betriebsrat f�r die Durchf�hrung seiner Arbeit f�r erforder-
lich h�lt.
Zu den unbedingt notwendigen Informationen geh�ren auf
jeden Fall die Anzahl der im Betrieb besch�ftigten Prakti-
kanten, ihr Arbeitsplatz und ihr Aufgabengebiet. Der Ein-
blick in die Listen der Bruttol�hne und -geh�lter verschafft
ihm einen �berblick �ber das Lohnniveau der Praktikanten
im Verh�ltnis zu den �brigen Mitarbeitern der jeweiligen
Abteilungen.
Um aber die �brigen Mitbestimmungsrechte wirkungsvoll
zum Schutz der im Betrieb besch�ftigten Arbeitnehmer
wahrnehmen zu k�nnen, sollte sich der Betriebsrat auch
die weiteren Informationsrechte zunutze machen, wie die
aus § 20 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG).
Danach hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmervertretung
�ber die Anzahl der befristet besch�ftigten Arbeitnehmer
und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft zu informie-
ren.
Befristet Besch�ftigte haben eine extrem unsichere Stel-
lung im Arbeitsleben, weil ihre Arbeitsverh�ltnisse nicht ge-
k�ndigt werden m�ssen. In den meisten Betrieben werden
kaum noch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsvertr�-
gen eingestellt. Durch den vermehrten Einsatz von Prakti-
kanten wird die M�glichkeit geschaffen, selbst noch die be-
fristet Besch�ftigten durch so genannte Praktikanten zu
ersetzen.

Mitwirkung des Betriebsrats bei betrieblichen Berufs-
bildungsmaßnahmen

Sp�testens wenn in gr�ßeren Betrieben regelm�ßig Prakti-
kanten in erheblicher Zahl eingesetzt werden, w�re die Be-
hauptung eines Arbeitgebers widerspr�chlich, dass dies
ohne jede Planung, gewissermaßen urw�chsig und unkon-
trolliert geschieht. Der Betriebsrat sollte also darauf dr�n-
gen, dass der Arbeitgeber seine Unterrichtungspflicht nach
§ 90 Abs. 1 BetrVG (Planung der Arbeitspl�tze) und § 92
Abs. 1 BetrVG (Personalplanung) auch hinsichtlich der
Praktikanten erf�llt.
Beim regelm�ßigen Einsatz von Praktikanten in erheblicher
Zahl erfolgt die Auswahl seitens des Arbeitgebers in der
Regel anhand von Auswahlkriterien. In Betrieben bis zu
500 Arbeitnehmern ist der Betriebsrat darauf angewiesen,
die Existenz solcher Auswahlkriterien nachzuweisen, um
sein Mitbestimmungsrecht nach § 95 BetrVG wahrnehmen
zu k�nnen. In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern
kann der Betriebsrat die Aufstellung von Auswahlrichtlinien
erzwingen.
Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebs-
rats nach den §§ 96–98 BetrVG d�rften nur dort in Frage
kommen, wo es sich bei den Praktika tats�chlich um Aus-

bildungen handelt und zum Beispiel »kurzfristige Bildungs-
maßnahmen f�r Anlernlinge, Praktikanten, betriebliche
Lehrg�nge und Seminare« durchgef�hrt werden.

Mitbestimmung des Betriebsrats bei der Einstellung ...

Da es sich bis auf wenige Ausnahmen auch bei Praktikan-
ten unzweifelhaft um Einstellungen im Sinne einer Einglie-
derung in den Betrieb handelt, kommt das Mitbestim-
mungsrecht nach § 99 BetrVG in vollem Umfang zur
Anwendung.
Auch wenn nach § 26 BBiG auf die Vertragsniederschrift
(des Ausbildungsvertrages) verzichtet werden kann, ist der
Arbeitgeber dennoch verpflichtet, gegen�ber dem Betriebs-
rat alle f�r die Wahrnehmung der Mitbestimmungsrechte
nach § 99 BetrVG erforderlichen Ausk�nfte zu erteilen. Der
Betriebsrat muss vor allem absch�tzen k�nnen, ob die Ein-
stellung Nachteile f�r schon im Betrieb besch�ftigte Mitar-
beiter darstellt (§ 99 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG).
Besonders dann, wenn kein Ausbildungsplan vorliegt und
kein Ausbildungszweck bei der Besch�ftigung zu erkennen
ist, sollte der Betriebsrat bei der Einstellung �berpr�fen,
ob nicht durch die Einstellung eines »Schein-Praktikanten«
andere im Betrieb besch�ftigte Arbeitnehmer benachteiligt
werden. Dies gilt ganz besonders f�r Arbeitnehmer, deren
befristete Besch�ftigung in absehbarer Zeit endet. Kann
der Betriebsrat diese Bef�rchtung »durch Tatsachen« be-
gr�nden (§ 99 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG), kann er der Einstellung
als solcher die erforderliche Zustimmung verweigern.
Der Arbeitgeber hat auch die vorgesehene Eingruppierung
mitzuteilen. Wenn es keine Tarifgruppe f�r Praktikanten
oder sonstige Auszubildende gibt, ist eine Festlegung nach
betriebs�blicher Entlohnung anzugeben. Auch wenn der
Betriebsrat keine wirksame Zustimmungsverweigerung ge-
gen die Einstellung an sich vornehmen kann, sollte sp�tes-
tens bei der Entlohnung 0,00 Euro die Zustimmung zur Ein-
gruppierung verweigert werden, da dies nicht nur bei
l�ngerfristigen Praktika gegen das Sittenwidrigkeitsverbot
des § 138 BGB verst�ßt (§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG – Verstoß
gegen ein Gesetz) sondern auch den betreffenden Prakti-
kanten benachteiligt, »ohne dass dies aus betrieblichen
oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gr�nden
gerechtfertigt ist« (§ 99 Abs. 2 Nr. 4 BetrVG).
Zumindest ein an Auszubildendenverg�tungen orientiertes
Entgelt w�re angemessen. Hierf�r kann der Betriebsrat auf
die Bestimmung des § 17 Abs. 1 BBiG verweisen: »Ausbil-
dende haben Auszubildenden eine angemessene Verg�tung
zu gew�hren. Sie ist nach dem Lebensalter so zu bemessen,
dass sie mit fortschreitender Berufsausbildung, mindestens
j�hrlich, ansteigt«.
In allen Branchen sind die Berufsausbildungsverg�tungen
tariflich geregelt. Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass die ta-
riflichen Verg�tungen f�r eine sehr viel j�ngere Mitarbeiter-
gruppe gedacht sind, als sie die Praktikanten in der Regel
darstellen. Deshalb kann eine niedrigere Verg�tung, als sie
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f�r »normale« Auszubildende vorgesehen ist, in keinem
Fall als angemessen gelten.

... und Eingruppierung

Im Hinblick auf die »normalen« Auszubildenden hat sich
eine Rechtsprechung entwickelt, die auf Praktikanten aus
den oben genannten Gr�nden nicht anwendbar w�re:
Wenn der Auszubildende nicht tarifgebunden ist, ist eine
Verg�tung nicht angemessen, die mehr als 20 Prozent un-
ter der tariflichen Verg�tung liegt.
Ausnahmen sollen nach der Meinung des BAG nur in Be-
trieben gelten, die durch Spenden oder �ffentliche Gelder
finanziert werden.14

Die Mitbestimmung hinsichtlich der Eingruppierung be-
steht selbstverst�ndlich erst recht, wenn es sich erkenn-
bar um Schein-Praktikanten handelt. Wenn kein Ausbil-
dungsplan vorliegt und kein Ausbildungszweck bei der
Besch�ftigung zu erkennen ist, muss der Betriebsrat da-
von ausgehen, dass es sich um ganz normale Arbeitneh-
mer handelt. Auf der Grundlage der Informationen �ber
Arbeitsplatz, Aufgabengebiet und vorgesehene T�tigkeit
muss der Betriebsrat pr�fen, welche tarifliche oder be-
triebs�bliche Entlohnung daf�r vorgesehen ist. »Bei nicht
nach Tarifvertrag entlohnten Arbeitnehmern ist unter Ein-
gruppierung die Festlegung der betriebs�blichen Ent-
lohnung in einer Betriebsvereinbarung, Richtlinie oder ein-
seitig vom Arbeitgeber geschaffenen Verg�tungsordnung
zu verstehen«.15

Bei der Bezahlung 0,00 Euro oder einer Bezahlung, die
unter dem Tariflohn oder Tarifgehalt eines Besch�ftigten
liegt, der eine vergleichbare T�tigkeit aus�bt, sollte der
Betriebsrat die Zustimmung zur Eingruppierung verwei-
gern. Das absolute Minimum w�re eine Verg�tung f�r
Hilfsarbeiten ohne spezielle fachliche Anforderung. Die
ausf�hrlichen Informationen des Arbeitgebers bei der Ein-
stellung von Praktikanten k�nnen ihre Bedeutung dann er-
langen, wenn die Praktikanten als »Reservearmee« inner-
halb des Betriebs eingesetzt werden. Bei Abweichungen
von dem planm�ßigen Einsatz des Praktikanten sollte der
Betriebsrat auf seinem Mitbestimmungsrecht bei Verset-
zungen bestehen.
Ein h�ufig vorgetragenes Argument, das von Betriebsr�ten
genannt wird, lautet: »Was sollen wir uns da noch groß

reinh�ngen? Bis das vom Arbeitsgericht verhandelt wird,
ist doch der Praktikant schon wieder aus dem Betrieb.«
Um so wichtiger ist es, dass sich der Betriebsrat in solchen
Situationen der Pflichten des Arbeitgebers nach § 100
BetrVG (Antrag des Arbeitgebers auf Zustimmung und ge-
gebenenfalls auf Zustimmungsersetzung durch das Arbeits-
gericht) und der Rechte des Betriebsrats nach den §§ 100,
101 BetrVG (Zustimmungsverweigerung, Antrag auf Beendi-
gung der vorl�ufigen Maßnahme und Antrag auf Zwangs-
geld) entsinnt und im Zweifelsfall auch die M�glichkeit ei-
ner einstweiligen Verf�gung in Betracht zieht.
Da die Praktikanten bis auf wenige Ausnahmen Arbeitneh-
mer im Sinne des § 5 Abs. 1 BetrVG sind, m�ssen sie auch
bei allen Mitbestimmungsangelegenheiten des § 87 BetrVG
ber�cksichtigt werden.

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten

Das beginnt mit der Ordnung des Betriebs, geht weiter
�ber Beginn und Ende der t�glichen Arbeitszeit einschließ-
lich der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage (Arbeitszeitordnung, Schichtpl�ne)
und h�rt bei den Fragen der betrieblichen Lohngestaltung,
insbesondere der Aufstellung von Entlohnungsgrunds�tzen
noch nicht auf.

Fazit

In den allermeisten F�llen unterliegen die Praktikanten dem
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Es ist deshalb wich-
tig, dass Betriebsr�te ihre Rechte schon bei der Einstellung
und Eingruppierung wahrnehmen. Ausgangspunkt ist dabei
auch immer der Gedanke, dass durch den zunehmenden Ein-
satz von Praktikanten f�r regul�re Arbeit sowohl das Lohn-
und Gehaltsgef�ge der Arbeitnehmer angegriffen wird als
auch in zunehmendem Maße regul�re Arbeitspl�tze gef�hr-
det werden.
Trotz des Mitbestimmungsrechts bei der Eingruppierung
bleibt f�r die meisten Praktikanten ein Wermutstropfen. Im
Zweifelsfall m�ssen sie ihre Lohnanspr�che individuell vor
dem Arbeitsgericht einklagen.

Dr. Karl Michael Scheriau ist Diplom-Sozial�konom.
Er ber�t und schult Betriebsr�te.
Informationen unter www.k-m-scheriau.de oder
K.M.Scheriau@t-online.de

14 Siehe dazu Kittner 2006, 31. Auflage; Arbeits- und Sozialordnung S. 340; Vor-
bemerkungen zum BBiG mit mehreren Hinweisen auf die Rechtsprechung.

15 DKK-Kittner-Bachner 2006, 10. Auflage, § 99 Rdnr. 62.

aib-web.de Passwort f�r Oktober: R�gen AiB 2006 � Heft 10 627

Grundlagen der Betriebsratsarbeit Praktikanten


